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von Rechtsanwalt Felix Barth

Auf dem Abmahnradar: Verstoß Pfandpflicht / OS-
Link / eBay-Garantie / Garantiewerbung  /
Teilieferungsklausel / Grundpreise / versicherter
Versand / Bilderklau

Trotz anstehender Feiertage geht es  lustig weiter mit den Abmahnungen: Interessant diese Woche war
die Abmahnung wegen Verstoßes gegen die Pfandpflicht. Vorwurf: Verstoß gegen das
Verpackungsgesetz. Ebenfalls um dieses Gesetz geht es bei den Abmahnungen wegen der fehlenden
Registrierung. Daneben wurden auch einige fehlende Kennzeichnungspflichten bei Energy Drinks
abgemahnt - der Lebensmittelhandel  bleibt ein gefährliches Pflaster. Alles weitere waren Klassiker: Die
Garantiewerbung, einige unzulässige AGB-Klauseln und mal wieder der fehlende Grundpreis. Und es
darf natürlich keine Woche vergehen, in der nicht die unberechtigte Nutzung urheberrechtlichen
Bildmaterials, kurz: Bilderklau, abgemahnt wird.

Vorweg ein Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei in Sachen Abmahnungen: Neben den klassischen
Abmahnfallen finden Sie im Mandantenportal auch eine ausführliches Zusammenstellung über die 
meistabgemahnten Begriffe.

Fehlende Pfanderhebung / Verstoß
Kennzeichnungspflichten / gesundheitsbezogene Angaben
Wer: TSI GmbH & Co. KG

Wieviel: 2.743,43 EUR

Wir dazu: Eine sehr umfangreiche Abmahnung: Abgemahnt wurde zum einen ein Verstoß gegen die
Pfandpflicht. Hintergrund: Nach den Vorschriften des Verpackungsgesetzes ist bei Energy Drinks ein
Pfand zu erheben und die Getränkeverpackung entsprechend zu kennzeichnen. Dies ist vorliegend wohl
nicht geschehen. Alles Wissenswerte zur Pfandpflicht erfahren Sie in diesem Beitrag.

Zum anderen wurde gegen diverse Kennzeichnungspflichten verstoßen:

-Nährwertdeklaration
-Warnhinweis Koffein

Hierzu und zu allen weiteren Anforderungen beim Verkauf von Lebensmitteln und also auch Getränken
finden Sie in diesem Beitrag Informationen.

Und zuletzt wurde auch noch die Werbung angekreidet: Das abgemahnte Produkt wurde mit einer

https://www.it-recht-kanzlei.de/abgemahnte-begriffe-werbung.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/einwegpfand-pfandpflicht-verpackungsgesetz.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/lebensmittel.html
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Verbesserung der Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit beworben. Auch hierzu haben wir uns bereits
ausgelassen: Alle Infos zu gesundheitsbezogenen Angaben in diesem Segment und die Health-Claim-
Verordnung im Allgemeinen finden Sie hier.

Privat statt gewerblich: Kein Impressum / keine WRB / keine
Umsatzsteuerangaben / keine DSE etc.
Wer: Stephan Schulze

Wieviel: 1.171,67 EUR

Wir dazu:  Eine klassische Abmahnung eines scheinbar privat handelnden Verkäufers, der aber
eigentlich gewerblich handelt. Natürlich fehlt dem Privatverkäufer das Impressum, die
Widerrufsbelehrung und der Hinweis zur  Gewährung von Mängelrechten sowie AGB ohnehin, der Link
zur Streitschlichtungsplattform und und und - weil er es als Privatverkäufer alles nicht braucht.
Problem nur, wenn es sich vom Tätigkeitsumfang tatsächlich um einen gewerblichen Verkäufer handelt.
Aber wann wird aus einem privaten ein gewerblicher Verkäufer?  Hier gibt es zahlreiche Urteile, die sich
mit dieser Thematik beschäftigt haben. Wir haben das in diesem Beitrag mal zusammengefasst.

Verpackungsgesetz: Verstoß gegen Registrierungspflicht
Wer: arte fiori e.K.

Wieviel: 887,02 EUR

Wir dazu: Wiedermal eine Abmahnung im Bereich Verpackungsgesetz. Rückblick: Seit dem 01.01.2019 gilt
das neue Verpackungsgesetz.  Offensichtlich ist ein Großteil der Onlinehändler den neuen Pflichten, va.
der Registrierungspflicht aber bislang noch nicht nachgekommen - jedenfalls ist das der Punkt, der hier
abgemahnt wurde. Über das Register kann recht leicht nachvollzogen werden, ob ein Händler registriert
ist - so wollte es das Gesetz: Transparenz! Wie die Gerichte diese Sachverhalte tatsächlich bewerten
werden, müssen wir noch abwarten.

Was jetzt? Tipps für die nächsten Schritte, ua. die Registrierung finden Sie in diesem Beitrag. Mehr zum
Thema Verpackungsgesetz ganz allgemein gibts in diesem ausführlichen Leitfaden oder in Sachen
Registrierung ganz konkret hier.

Nicht klickbarer OS-Link
Wer: Lothar Fürst

Wieviel: 334,75 EUR

Wir dazu: Obwohl das Thema erst rund 3 Jahre alt ist, ist es DAS Thema der Abmahner. Und wird immer
wieder von anderen Abmahnern (diese Woche auch: iOcean UG) bedient: Der nicht klickbare OS-Link:

Wiederholung: Online-Händler müssen ja seit dem 09.01.2016 auf die EU-Plattform zur Online-
Streitbeilegung verlinken. Daher: Stellen Sie also nachfolgenden Text mitsamt anklickbarem Link auf

https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/health-claims-verordnung.html?page=8
https://www.it-recht-kanzlei.de/privater-anbieter-oder-gewerblicher-verkauefer.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/registrierungspflicht-laeuft-ab-verpackungsgesetz.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/verpackungsgesetz.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/markenangabe-registrierung-verpackungsgesetz.html
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die OS-Plattform direkt unterhalb Ihrer Impressumsangaben dar (ohne die Anführungszeichen):

„Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr“

Nach gängiger Rechtsprechung muss der Teil der Information "www.ec.europa.eu/consumers/odr" als
anklickbarer Hyperlink ausgestaltet sein. Eine bloße Verweisung unter Nennung des URL der OS-
Plattform reicht zur Erfüllung der Informationspflicht nicht aus!

Und: Entgegen oft anderslautender Meinungen, die sich hierzu im Internet finden: Dieser Link muss
nicht zusätzlich noch in den AGB hinterlegt sein.

Exkurs: Und wie setzt man bei den unterschiedlichen Plattformen  den klickbaren Link im Impressum
um? 
Hier die Handlungsanleitung für die Plattformen Amazon, eBay, Hood, eBay-Kleinanzeigen, Etsy,
Palundu. Und für die neue DIY-Plattform Dohero findet sich das ganze hier.

IDO:  versicherter Versand / fehlende Grundpreise /
Garantiewerbung / keine Datenschutzerklärung / AGB-
Klauseln / alte WRB ua.
Wer: IDO Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu: DER Abmahnverein schlechthin - diesmal ging es um:

Versicherter Versand: Die ständige Rechtsprechung geht davon aus, dass die Werbung mit "versicherten
Versand" im Online-Handel eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten und damit unzulässig ist, weil
das Transportrisiko bei Verbrauchsgüterkäufen schon per Gesetz den Unternehmer trifft. Der Verkäufer
trägt stets das Risiko des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Ware. Macht
ein Online-Händler in seinem Angebot insofern auf diese gesetzliche Bestimmung der Risikoübernahme
in einer Weise aufmerksam, die dem Kunden suggeriert, er erhalte eine zusätzliche, vom Verkäufer
gewährte (besondere) Serviceleistung, stellt dies grds. eine unlautere geschäftliche Handlung dar.

Fehlende Grundpreise bei google-shopping: Es vergeht keine Woche, in der nicht fehlende oder
fehlerhafte Grundpreise abgemahnt werden - diesmal ein Verstoß über den Vertriebskanal google
shopping. Letztlich gelten hier aber die gleichen Anforderungen wie sonst im Internet - hierzu gab es
bereits in der Vergangenheit einschlägige Entscheidungen, etwa hier  - daran hat sich seitdem auch
nichts geändert. In jedem Fall aber eine weitere Fehlerquelle für den Händler, die er strikt überwachen
sollte.

Unsere Tipps zum Thema Grundpreise:

https://www.it-recht-kanzlei.de/handlungsanleitung-link-os-plattform.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/handlungsanleitung-rechtstexte-bei-dohero-de-richtig-einbinden.html#abschnitt_20
https://www.it-recht-kanzlei.de/google-shopping-versandkosten-preisangabenverordnung.html
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1. Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie Grundpreise
angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie,
Klebebänder bzw. Klebebandrollen müssen Grundpreise angegeben werden.

2. Der Endpreis und der Grundpreis eines Produkts müssen auf einen Blick wahrgenommen werden
können. Das gilt selbstverständlich auch für "Cross-Selling-Produlte", "Produkte des Monats" etc., die
häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.

3. Beim Verkauf über eBay ist darauf zu achten, dass der Grundpreis in der eBay-Artikelüberschrift
angegeben werden muss - und zwar am Anfang. Nur so kann derzeit beim Verkauf über die eBay-
Plattform gewährleistet werden, dass die Grundpreise

in unmittelbarer Nähe des Endpreises stehen und
überhaupt in der eBay-Kategorieansicht dargestellt werden.

Schon nicht mehr ausreichend ist es,

den Grundpreis in der zweiten (kostenpflichtigen) eBay-Artikelüberschrift zu nennen
erst in der eBay-Artikelbeschreibung auf den Grundpreis hinzuweisen.
alleine das von eBay zur Verfügung gestellte Grundpreisangabefeld zu nutzen.

4. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder
–Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis
versehen sein.

5. Auch bei Waren-Sets bzw. Produktkombination (sog. Bundles) sind Grundpreisangabe notwendig,
wenn der Wert der unterschiedlichen Produkte nicht annähernd gleichwertig ist (Wertverhältnis von
Hauptware zur kombinierten Ware beträgt 90%:10% oder mehr). Entscheidend ist, ob die zur Hauptware
zusätzlich gelieferte Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird.

6. Zu beachten ist letztlich auch, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussflüssigkeiten (z.B. Obst oder
Gemüse in Konserven oder Gläsern), die neben der Gesamtfüllmenge auch das Abtropfgewicht
ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Mehr Infos zu Grundpreis und Versandkosten im Allgemeinen finden Sie hier.

Keine Garantiewerbung: In letzter Zeit sicherlich DAS Top-Thema: Diesmal ging es um folgende
Variante: Abgemahnt wurde  wegen fehlender Informationen über eine für die Ware bestehende
Herstellergarantie und deren Bedingungen. Es werden also allemöglichen Händler abgemahnt, die
Waren anbieten, ohne bereits online über eine bestehende Herstellergarantie und deren Bedingungen
zu informieren. Diese Abmahnungen gab es zwar schon mal - in der Masse ist das aber neu. Und ist das
rechtens? Ja, Onlinehändler sind gesetzlich verpflichtet, Verbraucher über das Bestehen und die
Bedingungen von Herstellergarantien zu informieren, und zwar bereits vor der Abgabe der
Vertragserklärung durch den Verbraucher (im Onlinehandel also bereits im Rahmen der
Onlinedarstellung der Produkte).

Achtung: Das Argument, als Verkäufer nichts von einer bestehenden Herstellergarantie gewusst zu

https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/preisangabenverordnung.html
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haben, ist juristisch unerheblich. Händler müssten sich vor einem Anbieten des jeweiligen Produkts
informieren, ob eine solche Herstellergarantie besteht und wie deren Bedingungen aussehen.

Tipp: Umfangreiche rechtliche Informationen zum Thema finden Sie in diesem Beitrag und hier.

ebay-Garantie: Die Abmahnung wegen unzulässiger Garantiewerbung (Hersteller- und Händlergarantie)
wird ja, auch vom IDO, rauf und runter abgemahnt. Relativ neu ist nun diese weitere Variante: Ein eBay-
Verkäufer, der die sog. "eBay-Garantie" nutzt, verwendet eine standardmäßige Widerrufsbelehrung, die
ein Widerrufsrecht nur für Verbraucher einräumt. Zugleich aber wirbt eBay selbst für die „eBay-
Garantie“ mit einem „bedingungslosen“ Widerrufsrecht (= also nicht beschränkt auf Verbraucher). Es ist
wohl leider hier davon auszugehen, dass die widersprüchlichen Werbeaussagen seitens eBay dem
jeweiligen eBay-Händler zuzurechnen sind.

Um es vorweg zu nehmen: Uns ist derzeit keine Möglichkeit außer der Verzicht auf die „eBay-Garantie“
bekannt, um ein Abmahnrisiko insoweit auszuschließen. eBay-Verkäufer, die die „eBay-Garantie“ nutzen
möchten, sollten sich daher direkt an den Verkäuferservice von eBay wenden und auf das Problem
hinweisen, in der Hoffnung, dass eBay hier endlich nachbessert.

Zu den Hintergründen informieren wir hier.

Exkurs: Die GARANTIE-Falle

Wer unseren Radar aufmerksam verfolgt, der wird gemerkt haben, dass die Abmahnungen rund um das
Thema Garantie ein Dauerbrenner sind - darum gehts dann meistens:

Fehlende Angaben zur Händler- oder Herstellergarantie: Wer als Händler mit dem Begriff „Garantie“
(dazu reicht schon die Erwähnung des Wortes „Garantie“) wirbt, muss zwingend Folgendes beachten:

Es muss auf die gesetzliche Rechte des Verbrauchers (Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB) sowie
darauf hingewiesen werden, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt werden,
Es muss über den Namen und die Anschrift des Garantiegebers informiert werden,
Es muss über die Dauer der Garantie informiert werden,
Es muss über den räumlichen Geltungsbereich der Garantie informiert werden,
Es muss über den Inhalt und die Bedingungen der Garantie sowie alle wesentlichen Angaben, die für
die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, informiert werden (was letztlich nur durch die
Darstellung entsprechender Garantiebedingungen erfolgen kann).

Einschränkung der Garantie: Auch die Einschränkung einer Garantie ist mit Vorsicht zu genießen - siehe 
hier.

Weitere Fallstricke in diesem Zusammenhang:

Fallstrick 1: Übernahme von Werbetexten der Hersteller bzw. Lieferanten
Fallstrick 2: Beschreibung des Lieferumfangs
Fallstrick 3: Auf Produktbildern erkennbare Garantiewerbung
Fallstrick 4: Exotische Garantieformen wie etwa Geld-zurück-Garantie
Fallstrick 5: Bei der Bereinigung auch auf Bilder / Banner achten
Fallstrick 6: eBays Katalogdaten/ Artikelmerkmale

https://www.it-recht-kanzlei.de/fehlende-information-zu-bestehender-garantie-abmahnung.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/keine-informationspflicht-garantie.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/abmahnung-ebay-garantie.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/garantiewerbung-einschraenkung-blickfang-lg-duesseldorf.html
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Fallstrick 7 : Sonderfall Amazon – keine Kontrolle über Inhalte der Artikelbeschreibung

Einen ausführlichen Beitrag zu den Fallstricken im Zusammenhang mit der Garantiewerbung finden Sie 
hier.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen Ihnen auch hierzu Anleitungen zur Verfügung, die
die notwendigen Inhalte der Händler-Garantie  und  Hersteller-Garantie aufführen.

Teillieferungsklausel: Gerügt wurde die Klausel:

“
”

"Teillieferungen sind zulässig"

Eine Teillieferungsklausel ist in der Tat nur mit Zumutbarkeitsvorbehalt zulässig.

Rechtswahlklausel: Gerügt wurde dieses oder inhaltsgleiche Klausel(n):

“
”

"Es gilt deutsches Recht"

Eine derartige Formulierung zur Rechtswahl sei unzulässig, da sich die Angebote in deutscher Sprache
an Verbraucher aus Deutschland, Österreich und Schweiz richten, so der Vorwurf. Denn würde  ein
Vertrag mit einem Kunden aus AT oder CH geschlossen, wären diesen Kunden die Vorschriften des
Heimatlandes entzogen - das sei unzulässig. Es bedarf hier nach Meinung der Abmahner dringend noch
eines klarstellenden Zusatzes, der die zwingenden Vorschriften des Heimatlandes ausnimmt. Im
Ergebnis ist das so durchaus vertretbar.

Alte Widerrufsbelehrung: Geht es um eine veraltete Widerrufsbelehrung, geht es ua. um die  fehlerhafte
Mitteilung des Fristbeginns oder zur Widerrufsart (Rücksendung), falsche Regelungen zum
Nutzungsersatz und und und, sprich: Hier hat sich durch die neue Widerrufsbelehrung 2014 einfach viel
getan. Es ist schon auffällig, dass die Widerrufsbelehrung, die eigentlich zum Standard eines jeden
gewerblichen Händler im B2C Bereich gehören sollte, immer noch so oft zu Problemen führt - das ist
fast schon fahrlässig. 
Und noch was: In einem anderen Abmahnfall: (Abmahner: Anton Manuel Brandl) ging es ua. um die
fehlerhafte Darstellung der Widerrufsbelehrung. Abgemahnt wurde eine Darstellung ohne
Zeilenumbrüche. Auch dies schon gerichtlich bestätigt. Also aufpassen: Es muss nicht nur inhaltlich der
korrekte Text sein, sondern auch die Darstellung ist entscheidend...

Exkurs: Was im Zusammenhang mit Widerrufsbelehrungen alles schief gehen kann und gerne
abgemahnt wird:

https://www.it-recht-kanzlei.de/fallstricke-werbung-mit-garantie.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/muster-werbung-herstellergarantie-haendlergarantie.html#abschnitt_12
https://www.it-recht-kanzlei.de/muster-werbung-herstellergarantie-haendlergarantie.html#abschnitt_1
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Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung
In das Muster-Widerrufsformular gehört keine Telefonnummer
Bei eBay: Widersprüchliche Angaben zu Widerrufsfrist

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben in diesem Beitrag exclusiv für unsere Mandanten
die vorgenannten Themen mal genauer beleuchtet.

Keine Datenschutzerklärung: Abgemahnt wurde hier das Fehlen einer Datenschutzerklärung - diesmal
auf der Handelsplattform eBay. Aber egal ob Plattform, Onlineshop oder bloße Webpräsenz: Die
fehlende Datenschutzerklärung war zuletzt in Sachen Abmahnfähigkeit umstritten, da hier der
Wettbewerbsbezug fehlte. Auch und gerade in Zeiten der DSGVO ist dieses Thema bei den Gerichten
heiß umstritten - es gibt hier eindeutig keine eindeutige Linie - wir haben uns in diesem Beitrag mal mit
den bisherigen Gerichtsentscheidungen zum Thema beschäftigt. 
Die Lehre aus dieser Unsicherheit sollte für jeden Händler oder Webseitenbetreiber in jedem Fall sein:
Auf Nummer sicher gehen und eine rechtskonforme Datenschutzerklärung für Onlineshops oder 
Webseitenbetreiber verwenden. Das gilt übrigens auch für social-media-accounts.

Entwarnung für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Sofern Sie den Pflegeservice für Rechtstexte
nutzen, sind Ihre AGB und Widerrufsbelehrung immer auf dem aktuellen Stand und es hätten alle
abgemahnten Punkte, zumindest in puncto Rechtstexte vermieden werden können. Wer zudem
Abmahnungen, die außerhalb der "Fehlerquelle Rechtstexte" liegen, vermeiden will, der kann mit dem 
unlimited-Paket + Intensivprüfung einen Rund-um-Schutz für seine Präsenz buchen.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung
Wer: StockFood GmbH

Was: Unberechtigte Bildnutzung

Wieviel:n.n

Wir dazu: Hier ging es um die Verwendung von Produktfotos - das besondere bei diesen Abmahnungen.
Fehlt die Erlaubnis des Urhebers bzw. Rechteinhabers des betroffenen Bildes, stellt dies grds. eine
Verletzung der Rechte des Urhebers/Rechteinhabers des geschützten Materials dar und löst
entsprechende urheberrechtliche Ansprüche aus, die dann in einer Abmahnung durchgesetzt werden
können. Neben Unterlassung und Auskunft hinsichtlich der Nutzung droht Schadensersatz, der sich bei
fehlender Urhebernennung auch verdoppeln kann - allerdings nur, wenn auch der Urheber dieses Recht
geltend macht. Achtung: Oft wird vergessen bei rechtmäßig bezogenen Bildern von Bilddatenbanken
den Urheber nicht oder falsch zu nennen.

Sie finden hier einen guten Überblick zum Thema Bilderklau. Und hier einen Beitrag zur rechtmäßigen
Verwendung von Fotos aus Bilddatenbanken.

https://www.it-recht-kanzlei.de/abmahnfallen-klassiker.html#abschnitt_609
https://www.it-recht-kanzlei.de/lg-wiesbaden-verstoss-gegen-dsgvo-nicht-abmahnbar.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php?partner_id=85
https://www.it-recht-kanzlei.de/Service/datenschutzerklaerung-fuer-webseiten.php
https://www.it-recht-kanzlei.de/nicht-vergessen-datenschutzerklaerung-fuer-socia-media-kanaele.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-paket-premium.php?partner_id=85
https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-paket-unlimited.php
https://www.it-recht-kanzlei.de/bilderklau-urheberrecht-internet.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/pixelio-pixabay-fotolia-adobe-istock-abmahnung.html
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